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md Erster Teil

llt, Rechtsvergleichende Untersuchung

aat

on
I. Kapitel

1m ..
Emleltung

Jer

In
.I Treffen die zukünftigen Ehegatten die Entscheidung zur Eheschließung, so gehen sie iniie

aller Regel davon aus, daß ihre Ehe auf Lebenszeit geschlossen wird.un 
': Die steigenden Scheidungsraten belegen aber das Gegenteil. In Deutschland wird

mittlerweile fast jede zweite Ehe geschieden, in Italien jede achte: Die Scheidungsrate

in Italien fällt zwar bedeutend geringer aus als in Deutschland, dabei ist aber zu
'h, , berücksichtigen, daß in Italien regelmäßig der Ehescheidung die Ehetrennung

lffi
(separazione dei coniugi) als eigenständiges Rechtsinstitut vorangeht: Die Ehetrennung

(ie lockert das Eheband erheblich und macht daher eine Scheidung auch bei Scheitern der:h. 

Ehe nicht zwingend erforderlich.4 Stellt man auf die Zahl der Ehetrennungen ab, dann

ISo ist festzustellen, daß in Italien mittlerweile fast jede vierte Ehe scheitert.

::h Bei Trennung bzw. Scheidung wird häufig über deren Folgen -und zwar insbesondere

um die Vermögensauseinandersetzung -gestritten.

Der italienische und der deutsche Gesetzgeber haben zwar für das Scheitern der Ehe
Id Regelungen für einen möglichst gerechten Interessenausgleich und zum Schutz des

m wirtschaftlich schwächeren Partners geschaffen, doch liegt beiden Rechtsordnungen

te unausgesprochen noch entsprechend der herkömmlichen Rollenverteilung das Modell

19 der "Hausfrauen ehe" bzw. "Einverdienerehe" mit Kindern zugrunde, so daß die

gesetzlichen Regelungen, sobald ein Ehepaar mit seiner konkreten Lebenssituation vom

traditionellen Ehebild abweicht -z.B. durch eine "Doppelverdienerehe" -oder sonst

Besonderheiten vorliegen, den Interessen der Ehegatten nicht gerecht werden.

In der oft emotionsgeladenen Trennungssituation ist es schwierig eine für beide Seiten

faire und interessengerechte Lösung zu finden. Um dies zu verhindern kann in "guten

2 Im Jahr 1998 wurden in Deutschland 417.000 Ehen geschlossen und 192.550 geschieden (Quelle:

Statistisches Bundesamt, http://www.statistik.bund.de). 1998 wurden in Italien 273.111 Ehen
geschlossen. Es fanden 62.737 Trennungen und 33.510 Scheidungen statt. (Quelle: 1stituto naziona1e
di statistica, http://www.istat.it)

J Die separazione dei coniugi kann ihre Wirkungen nur dann entfalten und auch als Scheidungsgrund

gelten, wenn sie gerichtlich durch Urteil erfolgt (separazione giudiziale) oder im Fall des
Einvernehmens der Ehegatten (separazione consensuale) gerichtlich bestätigt wird. Rechtlich
unbeachtlich dagegen ist eine rein faktische Trennung (separazione di fatto).
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Tagen" eine ehevertragliche Regelung getroffen werden. Viele Paare stehen aber immer

noch dem Abschluß eines Ehevertrages skeptisch gegenüber. Häufig ist das VorurteilI 

anzutreffen, ein Ehevertrag diene nur dazu, sich gegenseitig zu übervorteilen, oder er

wird als Zeichen mangelnden Vertrauens angesehen. Gerade aber bei Abschluß eines

Ehevertrages vor der Eheschließung oder während intakter Ehe dürften die Partner

bereit sein, faire Absprachen zu treffen. Ein Ehevertrag soll auch nicht Ausdruck

gegenseitigen Mißtrauens sein, sondern die Basis für klare Vorstellungen im

Zusammenleben für die Zukunft und damit gegenseitiges Vertrauen ausdrücken. Beim

Ehevertrag handelt es sich nicht nur um eine Absicherung gegen das Risiko des

eventuellen Scheiterns der Ehe, sondern ihm ist auch eine "pädagogische Wirkung"

zuzuschreiben, da die Ehegatten gezwungen sind, über die Gestaltung ihrer Ehe

nachzudenken.

Neubecker hat bereits im Jahr 1914 festgestellt, daß das Nichtbedenken der Zukunft

kein Idealismus, sondern Leichtsinn sei.5

Es ist daher grundsätzlich sinnvoll, bereits vor der Ehe die konkreten wirtschaftlichen

und persönlichen Aspekte des zukünftigen Zusammenlebens zu bedenken und dadurch

die passende Lösung im Bezug auf die konkrete Situation der Ehegatten innerhalb des

vom Gesetz Zulässigen zu wählen.

Die Frage "Ehevertrag: ja oder nein?" hängt von den Lebensverhältnissen der Partner

ab. Je nachdem welches Modell die eheliche Lebensgemeinschaft prägt und welche

Vorstellungen die Ehegatten verwirklichen wollen, sind die gesetzlichen Regelungen

mehr oder weniger passend.
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.Nur etwas mehr als 50% der getrennten Paare lassen sich auch tatsächlich scheiden. Die Scheidung ist
im Prinzip nur erforderlich, wenn eine neue Ehe eingegangen werden soll (Oberto, I contratti, S. 42).

, Neubecker, Der Ehe- und Erbvertrag im internationalen Verkehr, S. I


